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Ihr gutes Recht

Stolperstein Befristung
Viele Arbeitsverträge werden zwi-
schen den Arbeitsvertragspartei-
en befristet geschlossen.
Die tägliche Praxis zeigt, dass den 
Arbeitsvertragsparteien dabei 
vielfach Fehler unterlaufen, die 
häufig zu finanziellen Nachteilen 
führen.
Die Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses ist die Vereinbarung, 
dass das Arbeitsverhältnis zu ei-
nem bestimmten Datum oder mit 
einem bestimmten Ereignis ohne 
Kündigung enden soll. Die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Befris-
tung werden in dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) detail-
liert geregelt.
Im Wesentlichen wird dort unter-
schieden zwischen der Befristung 
ohne Sachgrund und der Befris-
tung mit Sachgrund.
Die Befristung ohne Sachgrund 
ist auf maximal zwei Jahre be-
schränkt. Ist die Befristung für 
eine kürzere Zeit vereinbart, kann 
das Arbeitsverhältnis bis zur Dau-
er von insgesamt zwei Jahren 
insgesamt dreimal befristet ver-
längert werden. Eine Befristung 
ohne Sachgrund kann grund-
sätzlich nur mit einem „neuen“ 
Arbeitnehmer vereinbart wer-
den, der mit dem Arbeitgeber 
zuvor noch kein Arbeitsverhältnis 
eingegangen ist, so genanntes 
Vorbeschäftigungsverbot. Ein 
Verstoß dagegen macht die Be-
fristung grundsätzlich unwirksam 
und führt im Regelfall zu einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis. 
Jedoch sieht das Bundesarbeits-
gericht (BAG, Urt. v. 06.04.2011, 
7 AZR 716/09) einen Verstoß ge-
gen das Vorbeschäftigungsverbot 
dann nicht mehr als gegeben an, 

sofern zwischen zwei Verträgen 
ein Zeitraum von mehr als drei 
Jahren liegt.
Nach einer Sonderregelung hat 
der Gesetzgeber die Gründung 
eines Unternehmens privilegiert. 
In diesem Fall ist eine längere Be-
fristung auf vier Jahre zulässig. 

In den ersten vier Jahren seit der 
Neugründung ist dabei auch eine 
mehrfache Verlängerung mög-
lich.
Wie zuvor erwähnt, ist weiter die 
Befristung mit Sachgrund gesetz-
lich geregelt. Der Gesetzgeber 
hat acht sachliche Gründe für die 
Befristung aufgezählt, um sich 
auf die gängigsten Beispiele für 
die Befristung zu beschränken. 
Die in dem Gesetz genannten 
Gründe sind nicht abschließend. 
Beispielsweise sind geregelt der 
vorübergehende betriebliche Be-
darf an einer Arbeitsleistung, die 
Befristung im Anschluss an eine 
Ausbildung oder an ein Studium, 

die Beschäftigung eines Arbeit-
nehmers zur Vertretung eines 
anderen Arbeitnehmers und die 
Befristung zur Erprobung.
Werden die gesetzlichen Anforde-
rungen des TzBfG nicht eingehal-
ten, „droht“ den Arbeitsvertrags-
parteien, statt eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis zu schlie-
ßen. Dies wirkt sich regelmäßig 
zulasten des Arbeitgebers aus, 
weil mit der überraschenden Fest-
stellung der Unwirksamkeit der 
Befristung eine Kostenbelastung 
durch Vergütung, Abgaben an die 
Sozialversicherung und Lohnsteu-
er einhergeht.
Was ist zu beachten?
Die Unwirksamkeit der Befristung 
führt zu der Geltung des Arbeits-
vertrages auf unbestimmte Zeit, 
der dann nach den üblichen Re-
geln gekündigt werden kann. In 
diesem Fall ist eine Kündigungs-
frist einzuhalten und - sofern an-
wendbar - das Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG) zu beachten.
Von der Unwirksamkeit ist bei-
spielsweise dann auszugehen, so-
fern die Arbeitsvertragsparteien 
die Schriftform der Befristungsab-
rede nicht eingehalten haben.
Gleichfalls ist von einer Unwirk-
samkeit der Befristungsabrede 
auszugehen, sofern es zu einer 
Zeitüberschreitung kommt oder 
aber die Zahl der Verlängerungen 
überschritten wird.
Vielfach ist ebenfalls in der Praxis 
die Fallkonstellation vertreten, 
dass die Arbeitsaufnahme des 
Arbeitnehmers zeitlich vor Ab-
schluss des befristeten Arbeitsver-
trages erfolgt.
Auch in diesem Fall gilt die 

Schriftform als nicht eingehalten. 
Der nachgeholte schriftliche Ver-
trag ist nicht mehr als Erstvertrag 
zu qualifizieren.
Ein vielfach in der Praxis vertre-
tener Fehler ist ebenfalls der 
Anschluss einer sachgrundlosen 
Befristung nach vorheriger Sach-
grundbefristung. In diesem Fall 
handelt es sich nicht mehr um 
eine Erstbefristung mit der Kon-
sequenz, dass sich die Arbeits-
vertragsparteien überraschend in 
einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis befinden.
Folgt dagegen die Sachgrund-
befristung einer zeitlich zuvor 
vereinbarten sachgrundlosen Be-
fristung, ist dies zulässig. So sieht 
das Gesetz kein Verbot der Vor-
beschäftigung für die Vereinba-
rung von Sachgrundbefristungen 
zwischen den Parteien vor. Dieser 
Aspekt wird in der Praxis häufig 
durch Arbeitgeber übersehen.
Setzen die Parteien ein kalender-
mäßig befristetes Arbeitsverhält-
nis nach Ablauf der vereinbarten 
Laufzeit fort, so wird das Arbeits-
verhältnis mit dem bisherigen 
Inhalt zu einem unbefristeten 
Dauerarbeitsverhältnis. Maßgeb-
lich ist dabei, dass die Fortsetzung 
unmittelbar im Anschluss an den 
befristeten Arbeitsvertrag er-
folgt. Gleichfalls erforderlich ist 
es, dass die vertraglich geschulde-
te Arbeit tatsächlich ausgeführt 
wird. Die Arbeitsleistung muss mit 
Wissen des Arbeitgebers fortge-
führt worden sein. Bei nicht inha-
bergeführten Betrieben muss ein 
Repräsentant des Arbeitgebers 
mit Arbeitsrechtsbefugnis von der 
Weiterarbeit gewusst haben. Dar-
an scheitert in der Regel eine über 

den Befristungszeitpunkt hinaus-
gehende Beschäftigung.
Will ein Arbeitnehmer geltend 
machen, dass die Befristung eines 
Arbeitsvertrages rechtsunwirksam 
ist, so muss er innerhalb von drei 
Wochen nach dem vereinbarten 
Ende des befristeten Vertrages 
eine so genannte „Entfristungs-
Klage“ beim Arbeitsgericht auf 
Feststellung erheben, dass das 
Arbeitsverhältnis aufgrund der 
Befristung nicht beendet ist, § 
17 TzBfG. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, ist die Befristung 
grundsätzlich als rechtswirksam 
zu qualifizieren.
Ist die Befristung unzulässig und 
deswegen als unwirksam durch 
das Arbeitsgericht qualifiziert 
worden, wird durch Urteil festge-
stellt, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Befristung nicht be-
endet worden ist. Eine Vielzahl 
von Arbeitsgerichtsprozessen hat 
die Frage der Wirksamkeit einer 
zwischen den Arbeitsvertrags-
parteien vereinbarten Befristung 
zum Gegenstand. Regelmäßig 
wenden die Parteien viel Zeit und 
finanzielle Mittel auf, um den 
Rechtsstreit zu führen. Insbeson-
dere vor diesem Hintergrund ist 
anzuraten, dass sich die Arbeits-
vertragsparteien über die Befris-
tungsmöglichkeiten rechtzeitig 
informieren und eine entspre-
chende Arbeitsvertragsgestaltung 
vornehmen, bevor es zur Arbeits-
aufnahme kommt.
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